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Ferienprogramm der Kirchengemeinde St. Pankratius 
Messdiener und Pfadfinder schlossen sich zusammen und organisierten ein Feriencamp 

Budenheim. – Die Messdiener 
und Pfadfinder der katholischen 
Kirchengemeinde St. Pankratius 
haben sich in der ersten Ferien-
woche zusammengeschlossen, 
um ein Feriencamp für neun- bis 
15-Jährige zu organisieren. 
Auch für die Pfadfinder und Mess-
diener war es ein hartes Jahr. 
Gruppenstunden und die Freizei-
ten mussten abgesagt werden. 
Um dies ein bisschen zu kompen-
sieren, kam die Idee der gemein-
samen Ferienspiele auf. 
Aufgrund der aktuellen Bedingun-
gen wurde die Gruppe auf jeweils 
sechs Kinder und drei Betreuer 
aufgeteilt. Das Programm wurde 
zwar durch regelmäßige Des-
infektionspausen unterbrochen, 
jedoch tat dies dem Spaß nichts 
zu leide. Die Kinder waren froh, 
wieder einmal etwas Ablenkung 
zu bekommen und ihre Freunde 

zu treffen. 
Die sieben Betreuer waren be-
geistert über die Disziplin und An-
passungsfähigkeit der 24 Teilneh-
mer, sich an alle Regeln zu halten 
und trotzdem genauso viel Freude 
am fünftägigen Programm haben 
zu können. 
Die Woche startete am Montag 
mit dem Gestalten der Banner für 
die Kleingruppen. Diese sind in-
zwischen auf dem Pfarrgelände 
zu bestaunen. Besonders viel 
Spaß hatten die Kinder beim Stra-
tego-Spielen (Outdoor-Strategie-
spiel) auf dem Pfadfindergelände. 
Beim Capture-the-Flag-Spielen 
wurde dienstags der Wald unsi-
cher gemacht. Die Teams ver-
suchten unter größter Anstren-
gung die Banner zu verteidigen 
und den Sieg nach Hause zu ho-

  (Foto: St. Pankratius Budenheim)
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len. Erschöpft schleppten sich die 
Kinder auf den Rückweg, um den 
gelungenen Tag vor dem Margot-
Försch-Haus ausklingen zu las-
sen. 
Das Sorgenkind war der Mitt-
woch. Auch wenn er Wind und Re-
gen bescherte, ließen sich die 
Kinder dank der Aussicht auf zwei 
Kugeln Eis nicht davon abbringen 
nach Ingelheim zu radeln. Selbst 
die Kleinsten hielten tapfer durch. 
Der Donnerstag schenkte den Fe-
rienspielen sein wärmstes Lä-
cheln. Dieses eignete sich bes-
tens, um die geplanten Wasser-
spiele stattfinden zu lassen. Dabei 
fehlte dem Betreuerteam vor al-
lem eines: Ausreichend Wechsel-
klamotten, da diese nach kurzer 
Zeit zur Zielscheibe für jegliches 
Nass wurden. 
Abgerundet wurde die Woche 
dann freitags mit „Mister X“, ei-
nem Detektivspiel durch Buden-
heim, und dem Abschlussgrillen 
auf dem Pfadfinderplatz. 
Alles in allem eine sehr gelungene 
Woche, die gezeigt hat, dass trotz 
mancher Einschränkung jede 
Menge Spaß und Spiel möglich 
sind – vor allem, wenn Pfadfinder 
und Messdiener gemeinsam 
kreativ werden. 

CDU-Landespolitiker in Budenheim 
Christian Baldauf und Thomas Bart auf dem „Platz der Generationen“ 
Budenheim. – Am kommenden 
Dienstag, 21. Juli, heißt es ab 19 
Uhr bei der CDU mal wieder „Auf 
ein Bier mit...“, diesmal mit dem 
Vorsitzenden der CDU-Fraktion 
im rheinland-pfälzischen Landtag 
und zugleich Spitzenkandidaten 
für die Landtagswahl in Rhein-
land-Pfalz im März 2021, Christi-
an Baldauf und dem Wahlkreis-
abgeordneten Thomas Barth. 
Im Rahmen seiner Sommertour 
besucht der CDU-Spitzenkan-
didat zwischen dem 20. Juli und 
15. August 24 Wahlkreise in ganz 
Rheinland-Pfalz. Dass Buden-
heim mit seiner Sonderveranstal-
tung den Zuschlag erhalten hat, 
zeige die besondere Wertschät-
zung der Landespartei gegenüber 
der verbandsfreien Gemeinde. 
„Gemeinsam mit der Landes-
CDU haben wir viele wichtige Pro-
jekte für Budenheim. So zum Bei-
spiel den Erhalt der Selbststän-
digkeit unserer Gemeinde. Bis-
lang hat sich die Landesregierung 
nicht durchsetzen können und ist 
mit ihrer Kommunalreform zumin-
dest in Budenheim gescheitert. 
Die CDU Rheinland-Pfalz hat da-

bei immer wieder auf das verfas-
sungswidrige Handeln der Lan-
desregierungen hingewiesen“, er-
klärt der Budenheimer CDU-Vor-
sitzende Kai Hoffmann. „Oder zu-
letzt zur Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge. Hier ist die 
Landes-CDU Vorreiter und erhält 
in Budenheim große Unterstüt-
zung. Die jetzt beschlossene Ein-
führung verpflichtender, wieder-
kehrender Beiträge reicht uns als 
CDU nicht aus. Wir wollen weiter-
hin die komplette Abschaffung 
und damit die komplette Entlas-
tung der Bevölkerung“, führt Hoff-
mann weiter aus. 
Über diese und viele weitere The-
men werde man sich am kom-
menden Dienstag mit Baldauf und 
Barth sicherlich unterhalten kön-
nen. Dies soll in entspannter Run-
de bei einem Bier oder alkoholfrei-
em Getränk möglich sein. „Wir ha-
ben mit diesem Format im Bürger-
meisterwahlkampf mit Stephan 
Hinz gute Erfahrungen gesam-
melt. Kein Mensch braucht ver-
krampften Wahlkampf-Canvas-
sing. Am Stehtisch im direkten 
Austausch, in entspannter Atmo-

sphäre, ist die offenere und für 
uns sinnvollere Wahl der Kom-
munikation mit Politikern aus nah 
und fern.“ 
Zur besseren Koordinierung des 
Abends, vor allem zur Einhaltung 
der Auflagen der „Corona-Be-
kämpfungsverordnungen“ des 
Landes, wird um Anmeldung un-
ter kai.hoffmann@cdu-buden-
heim.de gebeten. Benötigt wer-
den Vorname, Name und Kontakt-
adresse.

Andrea Kramer von den Gemeindewerken Budenheim feierte am 1. Juli ihr 25-jähriges Dienst-
jubiläum. „Vielen Budenheimerinnen und Budenheimern ist Andrea Kramer ein Begriff für Strom- 
und Wasserabrechnungen und ist aufgrund ihres engagierten aber trotzdem ausgleichenden Wesen 
bei den Kunden beliebt“, so Vorstand Jörg Gräf. Er überreichte die Dankesurkunde der Gemeinde-
werke. Andrea Kramer absolvierte eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin. Nach verschiedenen Tä-
tigkeiten in der Privatwirtschaft trat sie am 1. Juli 1995 als Sachbearbeiterin in den Dienst der Ge-
meindewerke Budenheim. Im Kollegenkreis erfreut sie sich großer Beliebtheit, da sie mit Rat und Tat 
gerade neuen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung steht. Personalratsvorsitzender Oliver Strott 
übermittelte die Glückwünsche aller Beschäftigten und wünschte Andrea Kramer weiterhin Gesund-
heit und dass sie den Gemeindewerken noch lange erhalten bleibt. (Foto: Gemeindewerke Buden-
heim)
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Neben dem Jugend-Tenniscamp 
freuen sich die Tennisfreunde Bu-
denheim, in diesem Jahr auch 
wieder ein Erwachsenen-Tennis-
camp anbieten zu können. Dieses 
Camp richtet sich speziell an Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ab 
18 Jahren, die entweder erste Er-
fahrungen im Tennissport sam-
meln, oder ihre Erfahrung weiter 
ausbauen möchten. Auch bei die-
sem Camp sind neben Vereins-
mitgliedern Gäste herzlich einge-
laden. Das Erwachsenen-Tennis-
camp wird vom 3. bis 5. August je-
weils im Zeitraum von 18 bis 20 
Uhr auf der Anlage der Tennis-
freunde Budenheim stattfinden. 
Wie auch bei unserem Jugend-
Tenniscamp werden die Teilneh-
mer*innen währendes des Camps 
von dem professionellen Trainer-
team der Tennisschule PTB be-
treut. Der Teilnahmepreis für das 
Erwachsenen-Camp beträgt 80 
Euro.  
Ihr habt Interesse am Tennis-
camps der Tennisfreunde Buden-
heim oder seit an weiteren Infor-
mationen interessiert? Dann 
schreibt einfach eine kurze E-Mail 
an die Tennisfreunde (info@ten-
nisfreunde-budenheim.de) oder 
direkt an unseren Trainer David 
Beudt (david.beudt@web.de). Wir 
freuen uns darauf, auch dieses 
Jahr wieder viele tennisbegeister-
te Camp-Besucher*innen auf un-
serer Anlage begrüßen zu dürfen.

Kleinkunst Pop-up im Theatersaal 
„Pank&Ratius“ lädt zu einer musikalischen Lesung ein 
Budenheim. – Kunst kann man 
nicht planen – Kunst geschieht. 
Das war selten deutlicher zu spü-
ren als in den vergangenen Wo-
chen, in denen Künstler und 
Künstlerinnen erleben mussten, 
dass ihre Kunst nicht mehr plan-
bar war und neue Wege gesucht 
werden mussten. 
Mit der Mini-Reihe „Kleinkunst 
Pop-Up” möchten der Theaterver-
ein „Pank&Ratius – kleinebühne 
budenheim e.V.“ seinen Theater-
saal öffnen für Künstler der Regi-
on, denen durch die Corona-Pan-
demie wichtige Auftrittsmöglich-
keiten genommen wurden. Dabei 
versteht der Verein sich vor allem 
als Veranstalterin, die die Möglich-
keit hat, einen schönen Raum zur 
Verfügung zu stellen. Was darin 
geschieht, bleibt den Künstlern 
überlassen. 
„Wir meinen, die Kunst ist in die-
sen Tagen beschnitten genug, da 
müssen wir nicht noch mit Wün-
schen, Vorgaben und Vorlieben 
auftreten. Man kann sich ja auch 
mal überraschen lassen“, so die 
Vorsitzende Michaela Paefgen-

Laß. 
Den Auftakt machen am kommen-
den Samstag, 18. Juli, um 20 Uhr 
der Wiesbadener Schauspieler, 
Sprecher und Regisseur Armin 
Nufer und die Frankfurter Cellistin 
Susanne Hirsch mit einer musika-
lischen Lesung. Der Eintritt ist frei, 
über Spenden freut sich der Ver-
ein. Weitere an „Kleinkunst Pop-
up“ interessierte Kunstschaffende 
aus allen Bereichen sind herzlich 
aufgefordert, sich mit dem Thea-
terverein kurzzuschließen. 
Der Theatersaal verfügt seit 
Herbst 2019 über zwei Zugänge, 
so dass der Einlass über den 
Haupteingang und der Ausgang 
über die Notausgangstür geregelt 
ist. Die Plätze werden zugewie-
sen, bis zum Platznehmen be-
steht Maskenpflicht. Familien und 
Paare können zusammensitzen. 
Der Theaterverein hält sich an die 
in der 10. Coronaverordnung be-
schriebenen Hygienekonzepte für 
Theater und Kleinkunstbühnen 
des Landes Rheinland-Pfalz. An-
meldungen werden über www.
pankundratius.com entgegen-

genommen. 
Wie wenig sich planen lässt, wie 
sehr Theaterspielen, selbst im 
Amateurbereich von der Krise be-
troffen ist, musste „Pank&Ratius“ 
zu Beginn der Probenphase für 
die diesjährige Herbstkomödie er-
fahren. „Wir haben gut zwei Mona-
te lang zur gewohnten Probenzeit 
jeden Mittwoch über Videokon-
ferenz geprobt und uns so dem 
neuen Stück angenähert“, so die 
Vorsitzende. Seit kurzem finden 
die Proben wieder im Theatersaal 
statt. Unter der Regie von Guido 
Paefgen wird eine coronafreundli-
che Variante der Krimikomödie 
„Die 39 Stufen“ von Alfred Hitch-
cock und John Buchan inszeniert. 
In dem turbulenten Stück spielen 
vier Männer und zwei Frauen ins-
gesamt mehr als 100 verschiede-
ne Rollen. Von den Abstands-
regelungen für Theaterinszenie-
rungen lässt sich die Truppe nicht 
ausbremsen, sondern zu neuen 
Pointen anspornen. Geplant ist 
die Premiere für den 13. Novem-
ber.

Noch mehr in die Budenheimer Haushalte bringen! 
Mit Sonderseiten in Ihrer Heimat-Zeitung Budenheim 

Die preiswerten Seiten mit Aussagekraft!
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Ärztliche Bereitschaftspraxen 
In Notsituationen, falls der Haus-
arzt oder andere behandelnde 
Ärzte nicht erreichbar sind: 
Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 
605, 55131 Mainz, Telefon: 116 
117 (ohne Vorwahl, kostenfrei) 
Öffnungszeiten: Mo. 19 Uhr bis Di. 
7 Uhr, Di. 19 Uhr bis Mi. 7 Uhr, Mi. 
14 Uhr bis Do. 7 Uhr, Do. 19 Uhr bis 
Fr. 7 Uhr. Fr. 16 Uhr bis Mo. 7 Uhr. 
Samstags und sonntags durch-
gängig. Feiertage: Vom Vorabend 
des feiertags, 18 Uhr, bis zum Fol-
gewerktag, 7 Uhr. 
Nacht-, Sonntags- 
und Feiertagsdienste der 
Mainzer Krankenhäuser 
Für die stationäre Aufnahme und 
die ambulante Notfallversorgung 
sind an allen Tagen dienstbereit: 
Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz  

Langenbeckstraße 1,  
55131 Mainz,  
Tel.: 06131/17-0,  
www.klinik.uni-mainz.de 
St. Vincenz und Elisabeth  
Hospital  
An der Goldgrube 11,  
55131 Mainz  
Tel. 06131/575-0,  
Fax: 06131/575-1117, 
www.katholisches-klinikum-mz.de 
 
Notarzt, Rettungsdienst, 
Krankentransporte 
können über die Tel.-Nr. 
06131/19222 angefordert wer-
den. 
 
Notdienst-Regelung 
der Mainzer Kinderärzte 
mittwochs, an Wochenenden 
sowie an Feiertagen 
Dienstbereit sind: 
Am Samstag, 18. und Sonntag, 
19. Juli 2020: 

Dr. Fritsche/Dr. Schaefer, Hin-
denburgstraße 7, Mainz, Telefon 
06131/9614-97, -96; 
Am Mittwoch, 22. Juli 2020: 
Dr. Mentz/Dr. John-Koch, Haifaal-
lee 20, Mainz-Bretzenheim, Tele-
fon 06131/31777. 
Die Anschriften der Notdienst 
versehenden Kinderärzte kön-
nen auch über den Anrufbeant-
worter des eigenen Kinderarztes 
beziehungsweise die der ande-
ren praktizierenden Kinderärzte 
in Erfahrung gebracht werden. 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Zu erfragen über: Ärztliche Not-
falldienstzentrale Ingelheim, Te-
lefon 06132/19292. Der für drin-
gende Fälle eingerichtete Wo-
chenend-Notfalldienst beginnt 
am Samstag um 8 Uhr und endet 
am Montag um 8 Uhr. An Feierta-
gen wird analog verfahren. Die 
dienstbereiten Zahnärzte haben 

an diesen Tagen folgende feste 
Sprechstunden eingerichtet: 10 
bis 11 Uhr und 16 bis 17 Uhr. Es 
wird gebeten, den Notfalldienst 
möglichst während dieser 
Sprechstunden unter Vorlage der 
Krankenversichertenkarte (KVK) 
in Anspruch zu nehmen. 
 
Apotheken-Notdienst 
Diensthabende Apotheken kön-
nen tagesaktuell per Telefon er-
fragt werden. 
In Budenheim sind die Ansagen 
über das Festnetz mit der Tel.-Nr. 
01805–258825– + Postleitzahl, 
also 01805–258825–55257, ab-
zufragen. Bei der Nachfrage über 
das Mobilfunknetz muss die 
Nummer 180–5–258825–55257 
verwendet werden. 
 
Giftnotruf Mainz 
Telefon 06131/19240 
  (Angaben ohne Gewähr)

Startschuss für e-Carsharing in Budenheim 
Gemeinde Budenheim und UrStrom eG bringen Verkehrswende auf den Weg 
Budenheim. – Am vergangenen 
Dienstag strateten die Gemeinde 
Budenheim, die Gemeindewerke 
Budenheim und die UrStrom Bür-
gerEnergieGenossenschaft 
Mainz eG ein innovatives Koope-
rationsprojekt: Mit einem Elektro-
Carsharing leisten die Kooperati-
onspartner einen Beitrag zur Ver-
kehrswende in Budenheim. Dazu 
bringen die Gemeindewerke ei-
nen vollelektrischen Nissan 
E-NV-200 in die Kooperation ein. 
Ab sofort können Bürgerinnen 
und Bürger sowie Unternehmen 
außerhalb der Dienstzeiten der 
Gemeindewerke den 7-Sitzer als 
Carsharing-Auto nutzen. Das 
Fahrzeug steht an der Ladestation 
der Gemeindewerke in der Unte-
ren Stefanstraße 65 und wird 
nach der Fertigstellung der neuen 
e-Carsharing-Station an die TGM-
Halle in der Finther Straße ver-
lagert. 
Bürgermeister Stephan Hinz ist 
vom innovativen Charakter des 
Projektes überzeugt: „Ich freue 
mich, dass wir durch diese Koope-
ration sowohl Bürgerinnen und 
Bürgern als auch Unternehmen in 
Budenheim eine innovative und 

umweltfreundliche Mobilität bie-
ten können. Ein solch zukunfts-
weisendes Angebot ist sonst häu-
fig nur in Großstädten zu finden.“ 
Laut Vorstand Jörg Gräf haben die 
Gemeindewerke Budenheim das 
Projekt von Anfang an unterstützt. 
„Wir haben bereits frühzeitig 
durch die Anschaffung eines 
e-Fahrzeugs auf CO2-freie Mobili-
tät gesetzt. Durch die Kooperation 
mit der UrStrom eG ist es uns nun 
möglich, dieses Fahrzeug auch 
Bürgern und Unternehmen zur 
Nutzung im Carsharing-Betrieb 
zur Verfügung zu stellen. Als 
Dienstleister für die Budenheimer 
Bürger und Unternehmen können 
wir so einen Beitrag für eine nach-
haltige Mobilität leisten und den 
Einstieg in ein e-Carsharing für 
Budenheim ermöglichen“. 
Angestoßen hat das Projekt die 
e-Carsharing-Initiative Buden-
heim im Jahr 2019. Sie hat es sich 
zum Ziel gesetzt, die Verkehrs-
wende durch die gemeinschaftli-
che Nutzung von e-Autos voran-
zubringen und so den öffentlichen 
Raum von parkenden Autos zu 
entlasten. In einer Online-Umfra-
ge im Frühjahr 2019 hatten mehr 

als 70 Bürger und Bürgerinnen In-
teresse bekundet und sich offen 
für die Idee gezeigt, den eigenen 
(Zweit-)Wagen abzuschaffen. 
Klaus Neuhaus von der Cars-
haring-Initiative Budenheim: 
„Nach der sehr positiven Reso-
nanz auf unsere Carsharing-Ini-
tiative freuen wir uns, dass jetzt 
ein Fahrzeug zum e-Carsharing 
bereitsteht, so dass Bürger und 
Bürgerinnen dieses kennenlernen 
und als Teil ihrer Mobilität nutzen 
können.“ 
Die Entscheidung, die UrStrom 
eG als Anbieter des Carsharings 
auszuwählen, fiel aufgrund der 
Erfahrung und des leistungsfähi-
gen Angebotes zu Gunsten der 
Mainzer Genossenschaft. Klaus 
Grieger, Projektleiter der UrStrom 
eG, erläutert: „Die Nutzung des 
Fahrzeugs mit unserer Handy-
App ist sehr einfach und komforta-
bel. Darüber hinaus bieten wir ver-
schiedene Tarife für Einzelper-
sonen, Familien, den kommuna-
len Einsatz und für Unternehmen. 
So finden viele verschiedene Nut-
zertypen bei uns Angebote, die zu 
ihrem Mobilitätsverhalten passen. 
Wir freuen uns darauf, mit den 

Bürgerinnen und Bürgern und un-
seren Partnern weitere Standorte 
in den Quartieren zu entwickeln.“ 
Zu den ersten Nutzern des neuen 
Angebotes zählen die Mitarbeiter 
des Sozialdienstleisters Lebens-
lagen in Budenheim. Geschäfts-
führerin Irene Alt ist seit längerem 
begeisterte Elektroauto-Nutzerin. 
„Das schlagende Argument ist für 
mich die Möglichkeit, CO2-frei 
mobil sein zu können. Mit dem Ur-
StromMobil-Firmenkunden-Tarif 
können unsere Mitarbeiter flexibel 
auf alle UrStromMobil-Fahrzeuge 
in Rheinhessen zugreifen – da-
durch sparen wir Kosten für einen 
eigenen Fuhrpark und der Auf-
wand für die Abrechnung privater 
Pkw entfällt.“ 
Die Ausweitung des e-Carsharing 
in Budenheim ist schon konkret 
geplant: In einem zweiten Schritt 
realisieren die Gemeindewerke 
und die UrStrom eG eine e-Cars-
haring-Station an der TGM-Halle 
in der Finther Straße. Weitere Ur-
StromMobil-Fahrzeuge sollen 
nach Bedarf an verschiedenen 
Standorten hinzukommen.
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Sport im Freien 
Outdoorfitnessgeräte sind sehr beliebt 
Budenheim. – Bei den Mitglie-
dern der Budenheimer Sport-
gemeinschaft 1960 e.V. (BSG) er-
freuen sich die Outdoorfitness-
geräte vor dem Hallenbad großer 
Beliebtheit. Nachdem ein entspre-

chender Hygieneplan vorgelegt 
wurde und die coronabedingten 
Abstände eingehalten werden, 
stand einer Nutzung der Anlage 
nichts im Wege. 
Aufgrund der großen Teilnehmer-

  (Fotos: Gemeinde Budenheim)

zahl wird überlegt, den Kurs zu 
teilen, damit einerseits jede Teil-
nehmerin und jeder Teilnehmer 
ausreichend Zeit an den Geräten 
hat und andererseits der Mindest-
abstand von 1,50 Meter eingehal-

ten wird. 
Waltraud Rosenbauer, Sportlerin 
bei der BSG, erklärte, dass der 
Sport im Freien und an der fri-
schen Luft etwas ganz Anderes 
sei, als in einer Turnhalle.  

„ Der Familiensommer kann kommen!“ 
Landtagsabgeordnete Nina Klinkel (SPD): Sommerschule macht Schüler fit für das neue Schuljahr  
Kreis. – „Familien, Kinder und Ju-
gendliche im Kreis Mainz-Bingen 
können sich auch in diesem Jahr 
auf erlebnisreiche, spannende 
und erholsame Sommerferien 
freuen.“ Wie die Landtagsabge-
ordnete Nina Klinkel mitteilt, hat 
die Landesregierung unter dem 
Motto „MiteinanderGutLeben – 
Familiensommer Rheinland-Pfalz“ 
ein vielfältiges Ferienprogramm 
auf die Beine gestellt, an dem ne-
ben dem Bildungsressort auch 
das Familienministerium sowie 
das Umweltministerium beteiligt 
sind. 
„Schülerinnen und Schüler sowie 
Eltern haben in den letzten Wo-
chen Großes geleistet. Sie alle ha-
ben sich die Sommerferien redlich 
verdient, auch wenn diese in die-
sem Jahr für viele Familien anders 
als gewohnt aussehen werden“, 
so Klinkel. Für pädagogische An-
gebote, individuelle Förderung so-
wie Feriensprachkurse nimmt die 

Landesregierung zwei Millionen 
Euro in die Hand. Dazu kommen 
1,5 Millionen Euro für Ferienange-
bote für Kinder, Jugendliche und 
Familien. 
„Auch Spiel und Spaß werden in 
diesem Sommer nicht zu kurz 
kommen“, verspricht die Abgeord-
nete. Für Ferienbetreuungsmaß-
nahmen in den Sommer- und 
Herbstferien stellt die Landes-
regierung den rheinland-pfäl-
zischen Kommunen erneut eine 
Million Euro zur Verfügung. Ins-
besondere für Eltern, die wegen 
der Corona-Krise keinen Urlaub 
mehr haben, sei dies eine enorme 
Entlastung.  
Kern des durch Bildungsministerin 
Dr. Stefanie Hubig vorgestellten 
Ferienprogramms ist die „Som-
merschule RLP“. „Nicht alle Schü-
lerinnen und Schüler hatten beim 
Unterricht zuhause die gleichen 
Lernvoraussetzungen. In der 
Sommerschule sollen Kinder die 

Möglichkeit erhalten, Lernrück-
stände wieder aufzuholen, um 
nach den Ferien gut vorbereitet ins 
neue Schuljahr zu starten“, erklärt 
Klinkel. Die Sommerschule ist eine 
gemeinsame Initiative des Bil-
dungsministeriums und der rhein-
land-pfälzischen Kommunen. Vor 
allem in Schulgebäuden soll in 
den letzten beiden Ferienwochen 
drei Stunden pro Tag ein qualifi-
ziertes Unterrichtsangebot mit 
freiwilligen Kursleiterinnen und 
Kursleitern stattfinden. Das freiwil-
lige Angebot richtet sich an Schü-
lerinnen und Schüler der Klassen 
1 bis 8, die Teilnahme an der Som-
merschule ist kostenlos. Das Feri-
enprogramm sieht zudem Lern-
patenschaften für Schülerinnen 
und Schüler mit individuellem Un-
terstützungsbedarf vor. Diese sol-
len während der Sommerferien 
durch Studierende begleitet wer-
den. Auch die Feriensprachkurse 
an den Volkshochschulen sollen 

ausgebaut werden. 
Die rund 70 Familieneinrichtungen 
in Rheinland-Pfalz können für zu-
sätzliche Ferienangebote für Fa-
milien eine finanzielle Unterstüt-
zung in Höhe von 5.000 Euro er-
halten. Bezuschusst werden etwa 
Tagesausflüge, Mal- und Bastel-
kurse oder Naturerlebnisse. Damit 
in diesem Jahr noch mehr Kinder 
und Jugendliche bei den vielen 
Ferienfreizeiten im Land mit-
machen können, stellt die Landes-
regierung für diese 1,1 Millionen 
Euro zusätzlich zur Verfügung. 
„Erfreulich ist, dass einkommens-
schwache Familien für gemein-
same Ferien in Familienferienstät-
ten, Jugendherbergen sowie auf 
Winzer- und Bauernhöfen auch in 
diesem Jahr wieder einen Zu-
schuss beantragen können. Denn 
auch Familien mit kleinem Geld-
beutel sollen sich in diesem Som-
mer erholen können“, so Nina 
Klinkel abschließend.

Heimat-Zeitung - JA, bitte!
Wer den Aufkleber „Keine kostenlosen Zeitungen“ auf seinem Briefkasten hat, aber trotzdem die 
Heimat-Zeitung Budenheim bequem nach Hause erhalten möchte, kann dies ganz einfach unter der 
E-Mail-Adresse heimatzeitung@rheingau-echo.de mitteilen und erhält bei Angabe seiner Adresse einen
Aufkleber mit dem Logo der Heimat-Zeitung. Wird dieser auf dem Briefkasten angebracht, ist das 
für unsere Austräger das Signal, dort auch eine Zeitung mit allen wichtigen Informationen aus 
Budenheim einzuwerfen.

HEIMAT-ZEITUNG
BUDENHEIM
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Gemeindeverwaltung Budenheim: Tel. 299-0 · Fax 299-301 · E-Mail: info@budenheim.de 
Gemeindewerke Budenheim: Tel. 9306–0 – Fax 9306–165 · E-Mail: info@gemeindewerke-budenheim.de 
Störungsmeldungen nach Dienstschluss: Gas/Wasser: Tel. 06131/12 7003 · Strom: Tel. 06131/127001 
Polizei: Tel. 110 · Feuerwehr: Tel. 112 · Polizeiinspektion II, Mainz: Tel. 06131/65 42 10 
Rettungsdienst/Notarztwagen: Tel. 06131/ 1 92 22 · Ärztliche Bereitschaftspraxen Mainz: Tel. 116117 
Umwelttelefon der Stadtverwaltung Mainz: Tel. 06131/12 21 21 · Kreisverwaltung Mainz-Bingen: Tel. 06132/7 87-0 
Sprechstunde der Kreisverwaltung (Fachstelle Asyl und Integration) im Rathaus Budenheim, 1. OG – Zimmer 23: 
jeden Donnerstag von 13.00 – 14.00 Uhr; in dringenden Fällen Auskünfte unter Tel. 06132/787–3349, –3322, –3334

Bekanntmachung 

8. Änderung des Flächennutzungs-
plans (1983) der Gemeinde Buden-
heim (Parallelverfahren); 
geänderter Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bu-
denheim hat in seiner Sitzung am 
01.07.2020 die 8. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde 
Budenheim beschlossen (§ 2 Abs. 1 
i.V.m. § 1 Abs. 8 und § 8 Abs. 3 
BauGB). 
Der Aufstellungsbeschluss des Ge-
meinderates vom 26.09.2018, öffent-
lich bekannt gemacht am 25.10.2018, 
wurde durch diesen Beschluss hin-
sichtlich seines Geltungsbereiches 
geändert. 
Der Geltungsbereich der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplanes umfasst 
auch Flächen, die über den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes „2. An-
bindungsbrücke zum Industriegebiet 
am Rhein“ i. V. m. 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Budenheimer 
Parkallee“ und 3. Änderung des Be-
bauungsplanes „Industriegebiet am 
Rhein“ hinaus gehen. Das Parallel-
verfahren findet weiterhin Anwen-
dung. 
Der Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht. 
Übersicht der Grundstücke im Gel-
tungsbereich der Flächennutzungs-
planänderung: 
Gemarkung Budenheim, Flur 8, Flur-
stücke:  
447/2 (teilweise -tw.-), 453/2 (tw.), 
442, 414, 325/1, 323, 322, 321, 320, 
318/1, 319/1, 317, 316, 315 (tw.), 
314, 313, 312, 311, 410 (tw.), 310, 

309, 308, 307/1, 307/2, 306/1, 306/2, 
358/2, 359/2, 360/4, 361/2, 362/2, 
364/2, 365/2, 366/2, 367/2, 368/2, 
369/2, 370/2, 371/2, 372/4, 372/6, 
373/2, 374/2, 375/2, 376/2, 377/3, 
378/2, 380/1, 381/1, 382/4, 382/6, 
385/2, 386/4, 386/6, 387/2, 388/4, 
388/6, 389/2, 390/2, 391/2, 392/2, 
393/2, 393/3, 394/4, 394/5, 394/7, 
394/8, 395/3, 395/4, 396/1, 396/2, 
396/3, 411/5 (tw.), 273/2, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
283, 284/1, 284/2, 285, 123/8 (tw.),  
Gemarkung Budenheim, Flur 9, Flur-
stücke:  
46, 88/1 (tw.), 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97/1, 99, 102/2, 87/3, 86/5, 
85/6 (tw.), 84/12 (tw.), 84/11 (tw.), 
83/5 (tw.), 82/12 (tw.), 82/11 (tw.), 
81/6 (tw.), 496 (tw.), 497 (tw.). 
Dieser Bekanntmachung ist ein Über-
sichtsplan beigefügt, in dem der Gel-
tungsbereich der Flächennutzungs-
planänderung durch eine verstärkte 
Linie gekennzeichnet ist. Der abge-
druckte Plan hat keine Rechtsver-
bindlichkeit. 
Planziel ist es, die Verkehrserschlie-
ßung des Industriegebietes am Rhein 
durch eine zweite, hochwassersichere 
Straßenanbindung dauerhaft abzusi-
chern. 
Bei der Erarbeitung der Inhalte der 
vorgenannten Bauleitplanverfahren 
wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine 
Umweltprüfung durchgeführt und 
gemäß § 2a Satz Nr. 2 BauGB ein 
Umweltbericht erstellt. 
Budenheim, 02.07.2020 

Gemeindeverwaltung Budenheim 
(S. Hinz) 

Bürgermeister

Bekanntmachung 

Aufstellung des Bebauungsplanes 
„2. Anbindungsbrücke zum Indus-
triegebiet am Rhein“ i. V. m. 1. Än-
derung des Bebauungsplanes „Bu-
denheimer Parkallee“ und 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Indus-
triegebiet am Rhein“ der Gemein-
de Budenheim (Parallelverfahren); 
geänderter Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bu-
denheim hat in seiner Sitzung am 
01.07.2020 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes mit der Bezeichnung 
„2. Anbindungsbrücke zum Indus-
triegebiet am Rhein“ i. V. m. 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Buden-
heimer Parkallee“ und 3. Änderung 
des Bebauungsplanes „Industriege-
biet am Rhein“ beschlossen (§ 2 Abs. 
1 BauGB). 
Der Aufstellungsbeschluss des Ge-
meinderates vom 26.09.2018, öffent-
lich bekannt gemacht am 25.10.2018, 
wurde durch diesen Beschluss hin-
sichtlich seines Geltungsbereiches 
geändert. 
Der Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht. 
Übersicht der Grundstücke im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes: 
Gemarkung Budenheim, Flur 8, 
Flurstücke:  
447/2 (teilweise -tw.-), 453/2 (tw.), 
442, 414, 325/1, 323, 322, 321, 320 
(tw.), 318/1 (tw.), 319/1 (tw.), 317, 
316, 315 (tw.) 314, 313, 312, 311, 410 
(tw.), 310, 309, 308, 307/1, 307/2, 

306/1, 306/2, 358/2, 359/2, 360/4, 
375/2, 380/1 (tw.), 381/1, 382/4, 
382/6 (tw.), 385/2 (tw.), 386/4, 386/6 
(tw.), 387/2, 388/4 (tw.), 388/6 (tw.), 
389/2 (tw.), 390/2 (tw.), 391/2 (tw.), 
392/2 (tw.), 393/2, 393/3, 394/4 (tw.), 
394/5, 394/7 (tw.), 394/8, 395/3 (tw.), 
395/4, 396/1, 396/2, 396/3, 411/5 
(tw.), 273/2, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284/1, 284/2, 
285, 123/8 (tw.),  
Gemarkung Budenheim, Flur 9, 
Flurstücke:  
46, 88/1 (tw.), 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97/1, 99, 102/2, 87/3, 86/5, 
85/6 (tw.), 84/12 (tw.), 84/11 (tw.), 
83/5 (tw.), 82/12 (tw.), 82/11 (tw.), 
81/6 (tw.), 496 (tw.), 497 (tw.). 
Dieser Bekanntmachung ist ein Über-
sichtsplan beigefügt, in dem der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes 
durch eine verstärkte Linie gekenn-
zeichnet ist. Der abgedruckte Plan hat 
keine Rechtsverbindlichkeit. 
Planziel ist es, die Verkehrserschlie-
ßung des Industriegebietes am Rhein 
durch eine zweite, hochwassersichere 
Straßenanbindung dauerhaft abzusi-
chern. 
Bei der Erarbeitung der Inhalte der 
vorgenannten Bauleitplanverfahren 
wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine 
Umweltprüfung durchgeführt und 
gemäß § 2a Satz Nr. 2 BauGB ein 
Umweltbericht erstellt. 
Budenheim, 02.07.2020 

Gemeindeverwaltung Budenheim 
(S. Hinz) 

Bürgermeister

Redaktions- und Anzeigenschluß 
für die nächste 

Heimat-Zeitung 

ist am Dienstag um 16 Uhr!



Bekanntmachung 

nach § 50 Abs. 1 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
I. Umlegungsbeschluss 
Der Umlegungsausschuss der Ge-
meinde Budenheim hat am 
02.07.2020 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
Nach § 47 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 der Umlegungsausschussver-
ordnung wird aufgrund der Umle-
gungsanordnung (§ 46 Abs. 1 
BauGB) der Gemeinde Budenheim 
vom 02.04.2014 und nach erfolgter 
Anhörung der Eigentümer (§ 47 Abs. 
1 BauGB) vom 22.04.2020 die Umle-
gung „Wäldchenloch“ eingeleitet. 
Das Umlegungsverfahren erhält die 
Bezeichnung „Wäldchenloch“. 
Abgrenzung des Umlegungsgebiets: 
Das Neuordnungsgebiet liegt am öst-
lichen Rand der Gemeinde Buden-
heim zwischen der „Mainzer Land-
straße“ (L 423) und der Wiesmoorer 
Straße in den Lagen „Oberes Wäld-
chenloch“ und „Unteres Wäldchen-
loch“, der „Oberer Mombacher Weg“ 
verläuft zwischen den beiden Lagen. 
Das Neuordnungsgebiet ist westlich 
von der „Bertolt-Brecht-Straße“, der 
„Mombacher Straße“ und der Straße 
„Am Wäldchenloch“ begrenzt. Im 
Osten grenzt das Neuordnungsgebiet 
an das Grundstück Flur 8 Flurstück 
199/3 in der Lage „Schwarzenberg“. 
In das Umlegungsgebiet sind folgen-
de Flurstücke oder Flurstücksteile 
einbezogen: 
Gemarkung Budenheim 
Grundbuchbezirk Budenheim 
Flur 6 Flurstücke 174/1, 175/3, 176/1, 
176/2, 176/3, 176/5, 177/2, 177/3, 
178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 184/1, 
185, 186/1, 186/2, 187, 188, 189/2, 
190/2, 191/4, 191/6, 192/2, 193/2, 
194/2, 195/2, 196/2, 198/2, 199/4, 
221/1, 221/5, 414/5, 419/6, 586/1, 
Flur 8 Flurstücke 145/5, 147/6, 148/5, 
148/10, 150/5, 151/5, 152/5, 153/5, 
154/6, 155/6, 156/9, 156/14, 156/19, 
156/24, 157/5, 158/5, 159/5, 162/5, 
163/5, 164/5, 165/5, 166/3, 167/3, 
168/3, 169/3, 170/3, 172/9, 175/4, 
176/2, 177, 178, 179/1, 179/2, 180, 
181, 182, 183, 184/1, 185/1, 186/1, 
187/1, 188/1, 189/1, 190/1, 191/1, 
192/1, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 
197/4 
Die beigefügte Anlage (Auszug aus 
der Liegenschaftskarte) mit der Ge-
bietsabgrenzung ist Bestandteil die-
ses Beschlusses. 

Im Folgenden wird der Umlegungs-
ausschuss als „durchführende Stelle“ 
bezeichnet. 
II. Beteiligte im Umlegungsverfah-
ren und Aufforderung zur Anmel-
dung von Rechten 
Nach § 48 BauGB sind im Umle-
gungsverfahren Beteiligte: 
1.  die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer der im Umlegungsgebiet gelege-
nen Grundstücke, 
2.  die Inhaberinnen und Inhaber eines 
im Grundbuch eingetragenen oder 
durch Eintragung gesicherten Rechts 
an einem im Umlegungsgebiet gele-
genen Grundstücks oder an einem das 
Grundstück belastenden Recht, 
3.  die Inhaberinnen und Inhaber eines 
nicht im Grundbuch eingetragenen 
–  Rechts an dem Grundstück oder an 
einem das Grundstück belastenden 
Recht, 
–  Anspruchs mit dem Recht auf Be-
friedigung aus dem Grundstück, 
–  persönlichen Rechts, das zum Er-
werb, Besitz oder zur Nutzung des 
Grundstücks berechtigt  oder den Ver-
pflichteten in der Benutzung des 
Grundstücks beschränkt, 
4.  die Gemeinde Budenheim 
5.  ggf. Bedarfsträger/Erschließungs-
träger nach § 48 Abs. 1 Nr. 5+6 
Die unter 3. bezeichneten Personen 
werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, 
in dem die Anmeldung ihres Rechts 
der durchführenden Stelle zugeht. 
Die Anmeldung kann bis zur Be-
schlussfassung über den Umlegungs-
plan (§ 66 Abs. 1 BauGB) erfolgen. 
Bestehen Zweifel an einem angemel-
deten Recht, wird die durchführende 
Stelle der anmeldenden Person un-
verzüglich eine Frist zur Glaubhaft-
machung ihres Rechts setzen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist ist die 
anmeldende Person bis zur Glaub-
haftmachung ihres Rechts nicht mehr 
zu beteiligen (§ 48 Abs. 3 BauGB). 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
am Umlegungsverfahren berechti-
gen, sind binnen einem Monat nach 
der Bekanntmachung des Umle-
gungsbeschlusses bei der durchfüh-
renden Stelle anzumelden. 
Werden Rechte erst nach Ablauf eines 
Monats angemeldet oder nach Ablauf 
der durch den Durchführende Stelle 
gesetzten Frist glaubhaft gemacht, 
muss die berechtigte Person die bis-
herigen Verhandlungen und Festset-
zungen gegen sich gelten lassen, 
wenn die durchführende Stelle dies 
bestimmt. 
Die Inhaberin oder der Inhaber eines 
im Grundbuch nicht ersichtlichen 
Rechts, das zur Beteiligung am Um-
legungsverfahren berechtigt, muss 
die Wirkung eines vor der Anmel-
dung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
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die beteiligte Person, der gegenüber 
die Frist durch diese Bekannt-
machung zuerst in Lauf gesetzt wor-
den ist. 
Wechselt die Person einer Beteiligten 
oder eines Beteiligten während des 
Umlegungsverfahrens, so tritt seine 
Rechtsnachfolgerin oder sein Rechts-
nachfolger in das Verfahren in dem 
Zustand ein, in dem es sich im Zeit-
punkt des Übergangs des Rechts be-
findet (§ 49 BauGB). 
III. Verfügungs- und Verände-
rungssperre 
Nach § 51 BauGB dürfen von der Be-
kanntmachung des Umlegungs-
beschlusses bis zur Bekanntmachung 
der Unanfechtbarkeit des Umle-
gungsplans (§ 71 BauGB) im 
Umlegungsgebiet nur mit schriftli-
cher Genehmigung der durchführen-
den Stelle 
1.  ein Grundstück geteilt oder Ver-
fügungen über ein Grundstück und 
über Rechte an einem Grundstück ge-
troffen oder Vereinbarungen abge-
schlossen werden, durch die einem 
anderen ein Recht zum Erwerb, zur 
Nutzung oder Bebauung eines 
Grundstücks oder Grundstücksteils 
eingeräumt wird, 
2.  Baulasten neu begründet, geändert 
oder aufgehoben werden, 
3.  erhebliche Veränderungen der Erd-
oberfläche oder wesentlich wertstei-
gernde sonstige Veränderungen der 
Grundstücke vorgenommen werden, 
4.  nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtige, aber 
wertsteigernde bauliche Anlagen er-
richtet oder wertsteigernde Änderun-
gen solcher Anlagen vorgenommen 
werden, 
5.  genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtige bauliche Anla-
gen errichtet oder geändert werden. 

Vorhaben, die vor dieser Bekanntma-
chung baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden von der Ver-
fügungs- und Veränderungssperre 
nicht berührt. 
IV. Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle der durchführen-
den Stelle ist bei dem Vermessungs- 
und Katasteramt Rheinhessen-Nahe, 
Ostdeutsche Straße 28, 55232 Alzey 
eingerichtet. 
V. Auslegung von Bestandskarte 
und Bestandsverzeichnis 
Das Bestandsverzeichnis und die Be-
standskarte, in denen der Nachweis 
des Grundbuchs und Liegenschafts-
katasters für alle Grundstücke des 
Umlegungsgebiets aufgeführt ist, lie-
gen von Montag, 27.07.2020 bis ein-
schließlich Mittwoch, 26.08.2020, 
bei der Gemeindeverwaltung Buden-
heim, Rathaus, Berliner Straße 3, 
55257 Budenheim, 2. Obergeschoss 
– Zimmer 26, während der Dienst-
stunden öffentlich aus. 
VI. Vorbereitende Maßnahmen 
Den Beauftragten der zuständigen 
Behörden ist nach § 209 BauGB zur 
Vorbereitung der von ihnen nach die-
sem Gesetzbuch zu treffenden Maß-
nahmen das Recht eingeräumt, alle 
dem Verfahren unterworfenen 
Grundstücke zu betreten, um Vermes-
sungen, Abmarkungen, Bewertungen 
oder ähnliche Arbeiten auszuführen, 
nachdem den Eigentümerinnen, Ei-
gentümern, Erbbauberechtigten und 
Besitzern die Absicht, solche Arbei-
ten auszuführen, rechtzeitig bekannt 
gegeben worden ist. 
VII. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Umlegungsbeschluss 
kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben 



Nr. 29 • 16. Juli 2020 Öffentliche und amtliche Bekanntmachungen / Kirchen Seite 8

werden. Die Monatsfrist beginnt zwei 
Wochen nach der öffentlichen Be-
kanntmachung. 
Der Widerspruch kann 
1.  schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem Vermessungs- und Kataster-
amt Rheinhessen-Nahe, Ostdeutsche 
Straße 28, 55232 Alzey als Ge-
schäftsstelle des Umlegungs-aus-
schusses oder 
2.  durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signaturnach Artikel 3 
Nr. 12 der Verordnung (EU) Nummer 
910/2014 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Juli 
2014 überelektronische Identifizie-
rung und Vertrauensdienste für elek-
tronische Transaktionen im Binnen-
markt und zur Aufhebung der Richt-
linie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 
S. 73) an: Umlegungsausschuss Ge-
meinde Budenheim – Geschäftsstelle 
vermka.rhn@poststelle.rlp.de 

Evangelische 
Kirchengemeinde 

Gottesdienst: 19. Juli 2020 um 10.00 
Uhr mit Pfarrer Prädikantin Ulla 
Klotzki.  
Für die Teilnahme ist eine Anmel-
dung bis Freitag um 12.00 Uhr erfor-
derlich. (Telefon: 06139/368 oder 
Mail: ekb@gmx.net ) 
Falls der Gottesdienst um 10.00 Uhr 
seine Höchst-Teilnahmezahl erreicht 
hat, wird um 11.00 Uhr ein weiterer 
Gottesdienst angeboten, ebenfalls 
nur mit vorheriger Anmeldung.

Sonntag, 19.7.2020 
   10:00 Uhr Hochamt 
(Anmeldung bis 16.7., 12:00 Uhr) 
Samstag, 25.7.   2020 
18:30 Uhr Vorabendgottesdienst 
(Anmeldung bis 23.7., 12:00 Uhr) 
Sonntag, 26.7.2020 
   10:00 Uhr Hochamt 
(Anmeldung bis 23.7, 12:00 Uhr) 
Anmeldungen für den Samstags- und 
Sonntagsgottesdienst sind bis Don-
nerstag, 12:00 Uhr telefonisch unter 
der 2129 oder per e-mail an: In-
fo@st-pankratius-budenheim.de 
möglich. 
Sofern noch Plätze frei sind, können 
Besucher auch ohne Voranmeldung 
am Gottesdienst teilnehmen. 
In diesem Fall bitten wir einen bereits 
ausgefüllten Zettel mit Namen, Adres-
se und Telefonnummer vor dem Got-
tesdienst beim Ordnerdienst abzuge-
ben. 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Das Pfarrbüro ist telefonisch und 
über E-mail erreichbar. In dringen-
den Anliegen können auch Termine 
nach telefonischer Anmeldung wahr-
genommen werden. Dabei sind die 
Hygiene-, Abstands- und Registrie-
rungsregeln zu beachten. 
Das Pfarrbüro ist vom 13.7. bis ein-
schließlich 24.7.2020 geschlossen!! 
Öffnungszeiten kath. öffentliche 
Bücherei Budenheim 
Sonntag von 10:00 bis 11:30 Uhr 
Buchausleihe.

Katholische 
Pfarrgemeinde 

Samstag, 18.7.   2020 
18:30 Uhr Vorabendgottesdienst 
(Anmeldung bis 16.7., 12:00 Uhr) 

Aus der Ökumene

„Denn sie sollen eins sein...“(Joh 17,22)

Die ev. und rk. Kirchengemeinden

 laden zu ihren Veranstaltungen ein!

erhoben werden. 
Budenheim, den 02.07.2020 

gez. 
Mathias Klemmer  

Vorsitzendes Mitglied des Umle-
gungsausschusses 

Anlage 
Budenheim Umlegung „Wäldchen-
loch“ – Geltungsbereich 
1241940712419407124194071241
9407

Ihren Geburtstag feiern: 
21. 07.   Kraaz, Maria  75 J. 
22. 07.   Kost, Karin   80 J. 
Ihre Goldene Hochzeit feiern: 
17. 07.   Eheleute  
      Birgit und Dr. Bernd Kröber

Landrätin würdigt besonderes Engagement 
Bis zum 15. August können Personen oder Gruppen vorgeschlagen werden 
Kreis. – Einkäufe und Besorgun-
gen für Risikogruppen erledigen, 
Mund-Nasen-Schutze nähen und 
diese unentgeltlich verteilen oder 
die Kinder aus der Nachbarschaft 
betreuen – dies sind nur einige 
Beispiele für das besondere En-
gagement, das Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises seit Aus-
bruch der Corona-Pandemie ge-
leistet haben. Vielen Menschen 
wurde so in dieser außergewöhn-
lichen Krisenzeit unter die Arme 
gegriffen. Darum möchte der 
Landkreis Mainz-Bingen nun die-
ses besondere Engagement wür-
digen. 
„In dieser außergewöhnlichen Kri-
senzeit haben sich zahlreiche 

Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landkreises mit besonderem Ein-
satz hervorgetan“, betont Land-
rätin Dorothea Schäfer. „Auf diese 
Leistungen können wir alle ge-
meinsam sehr stolz sein und uns 
glücklich schätzen. Darum möch-
ten wir diese ehrenwerten Einsät-
ze für Zusammenhalt und Ge-
meinwohl würdigen und unsere 
Anerkennung zum Ausdruck brin-
gen.“ 
Gesucht werden Unterstützungs-
projekte jeder Art, die anderen 
Menschen halfen und helfen, den 
Alltag in der Corona-Pandemie zu 
erleichtern. Ab sofort können ent-
sprechende Personen oder Grup-
pen vorgeschlagen werden, in-

dem deren Engagement kurz be-
schrieben wird. Die Vorschlags-
frist endet am 15. August. 
Im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde werden dann ausgewählte 
Projekte persönlich durch die 
Landrätin besonders gewürdigt. 
Der Vorschlagsbogen ist auf der 
Homepage der Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen in der Rubrik „Le-
ben im Landkreis“ unter dem 
Schlagwort „Kultur“ bei Kulturpro-
jekten zu finden. Nähere Informa-
tionen gibt es auch beim Kultur-
beauftragten des Landkreises 
Mainz-Bingen, Michael Roth, tele-
fonisch unter 06132/7871011 
oder per E-Mail an kultur@mainz-
bingen.de.

ÖKOPROFIT – 
Neue Runde 
Kreis. – Sich austauschen, von 
den Erfahrungen anderer profitie-
ren und einen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten – das sind 
wichtige Bausteine für Unterneh-
men, um erfolgreich bestehen zu 
können und darüber hinaus we-
sentliche Bestandteile des Pro-
jektes „ÖKOPROFIT“. Eine neue 
Runde des Umweltschutzprojek-
tes startet der Landkreis Mainz-
Bingen im Dezember. Unterneh-
men aus dem Kreis sind einge-
laden, sich vorab in einem kosten-
freien Online-Seminar hierüber 
zu informieren. Dieses findet am 
24. August von 10 bis 10.45 Uhr 
statt. 
Bei ÖKOPROFIT handelt es sich 
um ein zertifiziertes Umweltpro-
gramm, mit dem Unternehmen ih-
re Betriebskosten senken, der 
Umwelt etwas Gutes tun und 
gleichzeitig ihre Wettbewerbs-
fähigkeit steigern können. Aber 
nicht nur Unternehmen sind an-
gesprochen. Auch kommunale 
Einrichtungen haben in der Ver-
gangenheit von diesem Projekt 
profitiert und sind zur Teilnahme 
aufgefordert. 
Innerhalb der Projektlaufzeit wer-
den Aspekte wie Energie- und 
Wassereinsparung, Vermeidung 
von Abfällen, gefährliche Arbeits-
stoffe, umweltfreundlicher Ein-
kauf sowie rechtliche Aspekte 
thematisiert. Diese werden in 
Workshops und Vor-Ort-Beratun-
gen behandelt. Am Ende erhalten 
die Betriebe eine Zertifizierung 

als „ÖKOPROFIT-Betrieb“. Ziel ist 
es, dass die Unternehmen und 
kommunalen Einrichtungen das 
eingeführte Umweltmanagement 
strukturiert weiterführen und in 
den fortlaufenden, sogenannten 
„Klubrunden“ weitere Anregun-
gen erhalten. 
Für Anmeldungen und nähere In-
formationen zum Online-Seminar 
kontaktieren Interessierte das 
Umwelt-und Energieberatungs-
zentrum (UEBZ). Martina 
Schnitzler ist erreichbar unter der 
Rufnummer 06132/7872170 oder 
per E-Mail an schnitzler.marti-
na@mainz-bingen.de. Ein ent-
sprechender Zugangslink wird 
zur Verfügung gestellt.
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Orientierungsläufer sind zurück im Wald 
Hoffen auf einige regionale Wettkämpfe 
Budenheim. – Nach fast drei Mo-
naten wieder die ersten gemein-
samen Orientierungseinheiten, 
nicht nur virtuell vor dem Bild-
schirm oder vereinzelt und ein-
sam beim Lauftraining: Die Oler 
der Turngemeinde sind seit Ende 
Juni wieder (fast) wie gewohnt auf 
„Postenjagd“. Waren die ersten 
Posten noch ein wenig ungewohnt 
anzulaufen und die Orientierungs-
versuche noch ein wenig unsi-
cher, so stellten sich doch recht 
schnell die gewohnten Routinen 
ein. 
Das tat gut und macht Lust auf 
mehr, nachdem die erste Saison-
hälfte nach langem Wintertraining 
nicht mehr stattfand, die Heimren-
nen abgesagt wurden, Träume 
und sportliche Ziele sich in Luft 
aufgelöst hatten, ohne eine Si-
cherheit, wann es vielleicht und 
wenn ja, wie es weitergeht. 
Viele der Sportler hatten sich seit 
Monaten nicht wirklich gesehen, 
umso größer war die Freude, fast 
alle wieder bei den Trainingsein-
heiten begrüßen zu können. Auch 
wenn die Abstandsregeln und Hy-

gienekonzepte andere Trainings-
abläufe mit sich bringen und si-
cherlich mehr Disziplin erfordern, 
so hat sich der Kern der Sportart 
glücklicherweise nicht ändern 
müssen. Eine Einzelsportart, bei 
der sich aus Fairnessgründen das 
Nachlaufen verbietet und Start-

Warm-up am zweiten Trainingstag. (Foto: TGM Budenheim)

abstände von mehreren Minuten 
führten schon immer zu wenigen 
Kontakten während des Sports – 
und wenn, dann lagen diese Ab-
stände auch vor Corona nur in 
Ausnahmesituationen unter den 
heute geforderten Mindest-
abständen. 

Da wieder viel möglich ist und die 
ein oder anderen Rückstände auf-
zuarbeiten sind, wird das Training 
auch in den Sommerferien statt-
finden, um auf eine mögliche 
zweite Saisonhälfte vorbereitet zu 
sein. Nach aktuellem Stand wer-
den zwar keine Wettkämpfe auf 
nationaler Ebene durchgeführt, 
aber die Chancen stehen gut, 
dass regional einige interessante 
Wettkämpfe stattfinden werden. 

Für die Kinder geht es wieder los 
TGM Budenheim startet Kinder- und Gerätturnen mit neuem Konzept 
Budenheim. – Nach den gelo-
ckerten Hygienebestimmungen 
des Landes hat die TGM Buden-
heim ebenso Lockerungen vor-
nehmen können, was wieder ein 
Stückchen mehr Normalität für 
den Verein und seine Mitglieder 
bringt. Vor allem die jüngsten Ver-
einsmitglieder durften sich freuen, 
denn auch sie konnten endlich 
wieder in die Turnhalle zurückkeh-
ren. Ab dem 6. Juli durften sie mit 
ihren Turnstunden starten. 
„Wir freuen uns sehr, dass es nun 
endlich auch für die Kinder wieder 
losgeht, die ja nun wirklich lange 
gewartet haben“, so TGM-Vorsit-
zender Marc Schultheis. 
Das Hygienekonzept sowie das 
Konzept für die Wiederaufnahme 
des Kinder- und Gerätturnens 
kann auf der Homepage der Turn-
gemeinde Budenheim einge-   (Foto: TGM Budenheim)

sehen werden.  
Auch alle sonstigen Entwicklun-
gen rund um das Kursangebot für 

Kinder und Erwachsene sind auf 
der Homepage der TGM zu fin-
den. 
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Stadtradeln Mainz-Bingen 
164.692 Rekord-Kilometer für den Klimaschutz 
Kreis. – Immer mehr Mainz-Binger 
Bürgerinnen und Bürger radeln für 
den Klimaschutz. Das macht sich 
an den Kilometerzahlen der dies-
jährigen Stadtradeln-Kampagne 
bemerkbar: Insgesamt wurden 
164.692 Kilometer zurückgelegt – 
knapp 63.000 Kilometer mehr als 
im vergangenen Jahr. Zum Ver-
gleich: Wäre diese Strecke mit ei-
nem Kraftfahrzeug zurückgelegt 
worden, würde eine Menge von 24 
Tonnen Treibhausgas aus den Ver-
brennermotoren freigesetzt wer-
den. „Das diesjährige Ergebnis 
zeigt klar auf, dass Klimaschutz ei-
ne große Aufgabe ist, die effektiv 
nur gemeinsam von Erfolg gekrönt 
werden kann. Jede Kommune, je-
de Person im Landkreis kann ihren 
Beitrag leisten und zum Klima-
schutz beitragen“, resümieren 
Landrätin Dorothea Schäfer und 
der Erste Kreisbeigeordnete Stef-
fen Wolf die diesjährige Kam-
pagne. 
Der Kilometerzuwachs ist nicht zu-
letzt darauf zurückzuführen, dass 
sich die Teilnehmerzahlen ins-
gesamt deutlich erhöht haben. So 
konnte in diesem Jahr das Umwelt-
und Energieberatungszentrum 

(UEBZ) der Kreisverwaltung ins-
gesamt 628 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an der Kampagne ver-
zeichnen (151 mehr als im Vor-
jahr). Neben der Stadt Bingen und 
den Verbandsgemeinden Boden-
heim und Nieder-Olm trugen in 
diesem Jahr auch die Verbands-
gemeinden Rhein-Nahe, Rhein-
Selz und Sprendlingen-Gensingen 
zum kontinuierlichen Wachstum 
und Erfolg der Kampagne bei. 
Bereits zum fünften Mal fand das 
kreisweite Stadtradeln im Land-
kreis Mainz-Bingen statt. Das 
UEBZ der Kreisverwaltung initiiert 
und koordiniert die Kampagne des 
Klimabündnisses zur Bewusst-
seinsbildung im Mobilitätssektor 
mit den teilnehmenden Kom-
munen. Teilnehmen kann jeder, 
der im Landkreis wohnt, arbeitet, 
zur Schule geht oder studiert. Die 
diesjährige Kampagnenteilnahme 
wurde durch das Land Rheinland-
Pfalz gefördert. Über eine mögli-
che Veranstaltung zur Sieger-
ehrung wird das Umwelt-und Ener-
gieberatungszentrum noch infor-
mieren. Bei Fragen steht Hilmar 
Holland vom UEBZ unter Telefon 
06132/ 7872176 zur Verfügung.

Minus von 330.296 Euro 
Kreistag verabschiedet Nachtragshaushalt  
Kreis. – In einer Sondersitzung vor 
Beginn der Sommerferien hat der 
Kreistag Mainz-Bingen den ersten 
Nachtragshaushaltsplan für das 
Jahr 2020 verabschiedet. Ins-
gesamt wurden knapp acht Millio-
nen Euro zusätzlich eingebracht. 
Das Haushaltsvolumen steigt so-
mit auf rund 502 Millionen Euro. 
„Die Sitzung hat ungewöhnlich 
früh stattgefunden, da wir gerade 
in ungewöhnlichen Zeiten leben. 
Die Corona-Pandemie hat schnel-
le Entscheidungen erfordert, die 
jetzt einen Nachtrag erforderlich 
machen. Außerdem wird mit dem 
Nachtragshaushalt auch die Fi-
nanzierung großer Projekte abge-
deckt – diese können wir jetzt an-
packen“, freute sich Landrätin Do-
rothea Schäfer. Der ursprüngliche 
Haushaltsplan des Landkreises 
weist für dieses Jahr einen Über-
schuss von 920.614 Euro aus – mit 
dem Nachtragshaushalt rutscht 
der Betrag in ein Minus von 
330.296 Euro. „Das ist allerdings 
kein Problem, wir haben genügend 
Rücklagen“, erklärt die Landrätin. 
Durch die Corona-Pandemie sind 
dem Landkreis zusätzliche Kosten 
entstanden, die durch den Nach-
tragshaushalt aufgefangen wer-
den. Dazu zählen Kosten für die 
Beschaffung von Schutzmateria-
lien zur Pandemie-Bekämpfung, 
die Einrichtung von Home-Office-
Plätzen für die Mitarbeitenden der 
Kreisverwaltung sowie die De-
ckung von Mehrbelastung im Job-
center. Im Etat des Nachtrags-
haushaltes enthalten ist die Son-
derzahlung des Landes Rhein-
land-Pfalz von 25 Euro pro Ein-
wohner an die Landkreise und 
kreisfreien Städte zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie. Für den 
Landkreis Mainz-Bingen sind das 
5.287.700 Euro.  
Aber auch die Finanzierung großer 
Projekte ist durch den Nachtrags-
haushalt abgedeckt. 1,7 Millionen 
Euro an zusätzlichen Mitteln wer-
den für den Neubau des Verwal-
tungsgebäudes zur Verfügung ge-
stellt, dessen Kosten sich ins-
gesamt auf 29,5 Millionen Euro be-
laufen. Die Kosten für die Sanie-
rung und den partiellen Neubau 
der Berufsbildenden Schule (BBS) 
in Bingen stiegen auf insgesamt 
21,6 Millionen Euro – 8,8 Millionen 
Euro mehr als im ursprünglichen 
Haushalt für 2020 eingeplant. Die 
Mehrkosten werden nachträglich 
in den Haushalt eingebracht und 

für die Folgejahre veranschlagt. 
Ein weiteres zentrales Thema ist 
die Digitalisierung von Schulen im 
Landkreis, dazu gehört insbeson-
dere die Ausstattung der Schüler-
schaft an den kreiseigenen Schu-
len mit Tablets. Es wird mit An-
schaffungskosten von etwa 8,16 
Millionen Euro gerechnet.  
Refinanziert wird die Investition 
unter anderem durch Zuschüsse 
der Eltern – Tablets können gemie-
tet werden. Dafür gibt es einen fi-
nanziellen Zuschuss seitens des 
Landes. Nach vierjähriger Nutzung 
werden die Geräte als „rebuy“ ge-
braucht veräußert. Der Kreis kal-
kuliert mit einem Eigenanteil in Hö-
he von rund 1,03 Millionen Euro.

Landrätin Dorothea Schäfer und Frank Kilian, Landrat 
des Rheingau-Taunus-Kreises, sprechen sich einheitlich für den 
Bau der Rheinquerung aus. Bei einem gemeinsamen Gespräch 
sind beide noch einmal auf das Bürgerbegehren und die wirt-
schaftlichen Faktoren eingegangen. „Wir wollen die Querung und 
sehen in unserer Region einen eindeutigen Bedarf hierfür. Der re-
gionale Raumordnungsplan sieht zwei Brücken von Bingen bis 
Nierstein für erforderlich an. Die Machbarkeitsstudie des Wirt-
schaftsministeriums läuft bereits. Wir bleiben dran“, sagt Landrä-
tin Dorothea Schäfer. Die Machbarkeitsstudie läuft voraussicht-
lich bis Ende des Jahres, dann sollen erste Ergebnisse folgen. Be-
teiligt sind die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen mit dem 
Landkreis Mainz-Bingen und dem Rheingau-Taunus-Kreis. 
 (Foto: Kreisverwaltung Mainz-Bingen/Lara Dreesbach)

„ My Corona“ 
Video-Contest 
Kreis. – Der Einsendeschluss des 
Video-Wettbewerbes „My Coro-
na“, der sich an Jugendliche rich-
tet, wird auf Montag, 3. August ver-
schoben. Zwischen ein und drei 
Minuten sollte das Video lang sein 
und zeigen, wie die Jugendlichen 
aus dem Kreis zum Beispiel mit 
den Hygieneregeln und Lockerun-
gen in der Corona-Zeit umgehen. 
Alle Jugendlichen, die im Land-
kreis Mainz-Bingen wohnen und 
zwischen sieben und 27 Jahren alt 
sind, können mitmachen. Die Vi-
deos werden per E-Mail an youth-
tube@fsa-bingen.de gesendet 
und dann einige Tage später auf 
dem „Youthtube Channel“ bewer-
tet. Die Abstimmungsphase wird 
vom 6. bis 13. August laufen. Auf 
dem Channel werden dann auch 
die Sieger und Siegerinnen mit 
den meisten Bewertungen ermit-
telt und mit einem kleinen Preis-
geld belohnt. Für die Teilnahme ist 
zudem eine Einverständniserklä-
rung an die Kreisverwaltung zu 
senden. 
Entsprechende Formulare, weiter-
führende Informationen und Tipps 
zur technischen Umsetzung gibt 
es auf der Homepage der Kreis-
verwaltung unter www.mainz-bin
gen.de, Themen und Abteilungen, 
Familie und Jugend, Betreuung 
und Freizeit und dann Freizeit-
angebote für Jugendliche. An-
sprechpartner ist Kreisjugendpfle-
ger Stephan Pulter, er ist per 
E-Mail erreichbar an pulter.ste-
phan@mainz-bingen.de oder 
über die Rufnummer 06132/ 
78713240.



HAPPY BIRTHDAY
in den Himmel ✮

Lieber Papa,
zum 90. Geburtstag

wünschen Dir Deine 
Tochter Heidi mit Familie

Bitte beachten Sie unsere eingeschränkten
Öffnungszeiten aufgrund des Corona-Virus!

Montag - Donnerstag: 8 bis 12 Uhr
Freitag: geschlossen

Gerne können Sie uns Ihr Anliegen auch per E-Mail mitteilen: 
heimatzeitung@rheingau-echo.de

Unser Anzeigenberater ist weiterhin 
jederzeit für Sie erreichbar.
Achim Laqua: Telefon 0160/5003498

Rheingau
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H Industriestraße 22
65366 Geisenheim

Telefon: 06722/9966-0
info@rheingau-echo.de
www.rheingau-echo.de

HEIMAT-ZEITUNG
BUDENHEIM

Gemeindeverwaltung 
Budenheim

Für unser Familienzentrum „Mühlrad“ in der 
Lennebergschule suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Erzieher/-in oder eine Person 
mit pädagogischen Kenntnissen bzw.

Erfahrung und Freude im Umgang 
mit Kindern (m/w/d) 

in Teilzeit (20 Wochenarbeitsstunden).

Ihre Aufgaben:
Betreuung von Grundschulkindern nach dem Unterricht
(Freispiel, Mittagessen, Hausaufgaben) sowie Ferienbe-
treuung, Mitarbeit bei Projekten, Elternarbeit und die 
Zusammenarbeit mit der Schule.

Unsere Anforderungen:
• Eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeiten, 

engagierte Zusammenarbeit mit Team, Eltern, Schule 
und Träger.

• Daneben erwarten wir einen liebevollen und einfühl-
samen Umgang mit den Grundschulkindern. 

Das Arbeitsverhältnis und die Eingruppierung richten
sich nach den Bestimmungen des TVöD. 

Vorbeschäftigungszeiten im öffentlichen Dienst werden 
vollumfänglich anerkannt.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt.

Bitte bewerben Sie sich bis 03. August 2020 ausschließ-
lich über unser Online-Bewerbungsprogramm (Interamt):

https://www.interamt.de/koop/app/trefferliste?
partner=2311

Telefonische Auskünfte: 06139/2937020 
(Frau Delorme, Frau Ball)

Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer

Traueranzeige?
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag 8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr

Industriestraße 22 · 65366 Geisenheim
Telefon: 06722/9966-0 · info@rheingau-echo.de

www.rheingau-echo.de
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Anzeigen in der Heimat- 
Zeitung sind Werbung in  

allen Haushalten



AUTOWERKSTATT
Schneider & von den Driesch GmbH
Kirchstraße 75, 55257 Budenheim

Telefon (06139) 5560,
www.alleautos.org

Nächster Prüftermin: 22.07.2020

Junge Familie
sucht

Baugrundstück
in Budenheim.
Tel. 0176/72888657

Wäldchenloch
Bauerwartungsland 
oder Baugrundstück

gesucht.

bauenbudenheim@gmx.de
oder

Telefon 0171/750 00 50

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

Telefon 03944/36160
www.wm-aw.de (Fa.)

Info Info
Kaufe Pelze aller Art, Zinn, Silberbesteck, Armband- und 

Taschenuhren auch defekt, Münzen aller Art, Musikinstru-
mente, Kaffeeservice (Meissen), Wandteller, Holz- und 

Porzellanfiguren, alte Bierkrüge, Blechspielzeug, Altgold,
Modeschmuck und Bernstein aller Art. Zahle Bar und fair.

Telefon 06145/3461386

Ihr persönlicher Ansprechpartner für
gewerbliche und private Anzeigen

Mobil: 0160/5003498
achim.laqua@rheingau-echo.de

Rheingau
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Mediaberater 

Industriestraße 22 · 65366 Geisenheim
Telefon: 06722/9966-0 · info@rheingau-echo.de

HEIMAT-ZEITUNG
BUDENHEIM

www.rheingau-echo.de

Ich bin gerne für Sie da!

Gewerbliche Anzeigen in der Heimat-Zeitung
Anzeigenannahme:Telefon0160 - 500 34 98

Garage gesucht 
Mit einer Anzeige in der 

Heimatzeitung Budenheim 
ganz einfach zu finden! 

 
Unsere Anzeigenannahme: 

Telefon 06722-9966-0

Neues Auto?
Verkaufen Sie Ihren Alten
in der Heimat-Zeitung!

Tel.06722/996630,Fax 06722/996699


